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Anfrage vom 13.03.2023 gemäß GO – Planungen der Stadt für die 

Zeit der vollständigen Tonnenabfuhr 

 

 

Sehr geehrter Herr Nijenhof, 

sehr geehrte Herren, 

 

vielen Dank für Ihre Anfrage, die wir Ihnen gerne wie folgt beantworten 

möchten: 

 

Ab dem 1. Januar 2024 vereinheitlicht die aha Zweckverband Abfallwirt-

schaft Region Hannover das Abfuhrsystem für Restabfall und schafft die 

Säcke im Umland ab, sodass die graue Restabfalltonne zur Regel wird. 

Zwischen Anfang November und Mitte Dezember 2023 werden die Behäl-

ter ausgeliefert. Bis 2025 werden dann auch der Bioabfall, Altpapier und 

gelbe Säcke auf die Tonnenabfuhr umgestellt. 

Aha hat die Eigentümer*innen der Grundstücke angeschrieben und führt 

derzeit Standplatzberatungen durch, bei denen absehbar kein ausrei-

chender Platz für die Sammlung der Abfälle zur Verfügung steht – und 

zwar für alle Tonnen. Erst wenn alle Beratungen abgeschlossen sind, 

wird sich zeigen, wo Handlungsbedarf besteht und wo ggf. Sammelplätze 

eingerichtet oder ausnahmsweise Sondernutzungserlaubnisse wegen In-

anspruchnahme öffentlichen Raumes erteilt werden müssen. Nach ersten 

Auskünften von aha hat es erfahrungsgemäß in den meisten Fällen eine 

Lösung vor Ort gegeben. Den Umlandkommunen wurde geraten, zu-

nächst die v. g. Beratungen abzuwarten, um den konkreten Flächenbe-

darf für erforderliche Sammelplätze zu identifizieren. Ergänzend könnten 

weitere Anforderungen an die Gestaltung der Standorte über eine Sat-

zung von der Stadt festgelegt werden. Grundsätzlich sind erst einmal die 

Eigentümer*innen für den Bau und die Instandhaltung (inkl. Pflege) der 

Sammelplätze zuständig und tragen auch die Kosten. Im Falle der Inan-

spruchnahme öffentlichen Raumes sind ggf. weitere Überlegungen zur 

Abwicklung und Gestaltung der Standplätze festzulegen. Haushaltsmittel 

für die Herrichtung der Standplätze sind seitens der Stadt theoretisch 
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erst einmal nicht vorzusehen bzw. geplant. Wie allerdings die Praxis aussehen wird, ist der-

zeit noch nicht absehbar.  

 

Die Möglichkeit, Unterflurcontainer zu installieren wird auch von aha seit 2019 für Grund-

stückseigentümer, Wohnungsgesellschaften und Wohnungseigentümergemeinschaften an-

geboten, wobei die Sammelstellen vorrangig auf privatem Grund eingerichtet werden soll-

ten.  Unterflursammelstellen im öffentlichen Raum bedürfen der Zustimmung der jeweiigen 

Stadt oder Gemeinde. Auf der Internetseite sind hierzu u. a. wesentlich genauere Angaben 

als bei „Berlin-Recycling“ zu Standplatzanforderungen, technischen Daten, zu Modellen von 

verschiedenen Einwurfsäulen und die Gebühren- und Kostenübersicht abrufbar: 

 

https://www.aha-region.de/wohnungswirtschaft/unterflurbehaelter 

 

Die Standplatzanforderungen, die technischen Daten und die Gebühren-/ Kostenübersicht 

von Unterflurbehältern haben wir Ihnen als Anlage zu diesem Schreiben beigefügt. Die 

Standplatzanforderungen müssen in Gänze erfüllt sein und bedingen nicht nur gewisse Stra-

ßen-/Aufstellbreiten, Bewegungsflächen, Durchfahrtshöhen, Abstände zu Gebäuden, Unter-

grundverhältnisse, Beachtung des Denkmalschutzes etc., sondern vor allem eine freie Zu-

gänglichkeit des jeweiligen Standortes - ohne Hindernisse. Die vorbereitenden Erdarbeiten 

sowie der Einbau der notwendigen Betonschächte sind bauseits, also von den Grundstücks-

eigentümer*innen zu übernehmen. Die Unterflursammelbehälter stehen im Eigentum von 

aha. Art und Umfang der Errichtung und Bewirtschaftung der Unterflursammelstelle werden 

dann im Rahmen eines Vertrages geregelt. 

  

Eine pauschale Prüfung hinsichtlich einer Installation im Innenstadtbereich ohne Kenntnis 

über den konkreten Aufstellort macht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn. Fraglich ist aller-

dings auch, ob angesichts der v. g. „Bedingungen“ eine Realisierung im Altstadtbereich auf-

grund der beengten Platzverhältnisse überhaupt möglich ist. Darüber hinaus wird auch auf 

der Internetseite des Berlin-Recycling-Unternehmens darauf hingewiesen, dass die Installa-

tion von Unterflurcontainern gut geplant sein sollte: „Ist die Planung einmal abgeschlossen 

und der Einbau erfolgt, ist eine nachträgliche Anpassung, gerade bei der Anzahl der Contai-

ner, mit viel Aufwand verbunden“. Die Flexibilität ist durch Unterflurcontainer mithin deut-

lich eingeschränkt. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Eigentümer*innen bereit und 

in der Lage sind, die entstehenden Kosten zu tragen. 

 

Realistischer wird vermutlich die oberirdische Anordnung von Sammelplätzen mit anspre-

chender optischer Gestaltung - bspw. auf öffentlichen Stellplätzen - in angemessener Ent-

fernung zu den jeweiligen Wohnungen sein. Wo genau diese erforderlich sein könn-

ten/müssten, wird sich hoffentlich zeitnah über die Standplatzberatungen von aha klären. 

 

Über den Fortschritt der v. g. Gespräche mit den Eigentümer*innen und aha werden wir Sie 

auf dem Laufenden halten. Darüber hinaus wird aha in der gemeinsamen Sitzung des  

A-WALV und des A-USB am 11.04.2023 zur Umstellung auf die Tonnenabfuhr für konkrete 

Fragen zur Verfügung stehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

(Pollehn) 

 

 

Anlagen: 

 

 Standplatzanforderungen Unterflurbehälter 

 Technischen Daten Unterflur-System 

 Gebühren-/Kostenübersicht Unterflurbehälter 

https://www.aha-region.de/wohnungswirtschaft/unterflurbehaelter

